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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss 17.03.2009 öffentlich 

Rat der Stadt Bielefeld 26.03.2009 öffentlich 
 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Anhörung der Stadt Bielefeld im Rahmen der Bestellung von Mitgliedern des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte durch die Bezirksregierung Detmold 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Bezirksregierung Detmold wird vorgeschlagen, Herrn Dipl.-Ing. Winfried Dingerdissen als 
Vorsitzenden und Herrn Dipl.-Ing. Günter Stückmann als stellvertretenden Vorsitzenden des 
Gutachterausschusses für Grundstückswert in der Stadt Bielefeld zu bestellen. 
 
 
Begründung: 
 
 

Die Mitglieder der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen werden 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches  und der Gutachterausschussverordnung NRW vom 
23.03.2004 (GAVO NRW) nach Anhörung der Gebietskörperschaft, für deren Bereich der 
Ausschuss bestellt ist, durch die jeweils zuständige Bezirksregierung auf die Dauer von 5 Jahren 
bestellt.  
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bielefeld besteht zur Zeit aus 16 
Mitgliedern, von denen die Vertreter des Finanzamtes nur an der Jahressitzung zur Beratung der 
Bodenrichtwerte teilnehmen. Der Leiter des Vermessungs- und Katasteramtes, Herr Ltd. 
Stadtvermessungsdirektor Dipl.-Ing. Günter Stückmann, ist Vorsitzender, der Vertreter des 
Amtsleiters, Herr Stadtvermessungsoberrat Dipl.-Ing. Winfried Dingerdissen, Herr Dipl.-Ing. Klaus 
Kühn (Architekt) und Herr Frank Krüger (Immobilienkaufmann) sind stellvertretende Vorsitzende 
und ehrenamtliche Gutachter des Gutachterausschusses. 
 
Aus Anlass der ablaufenden Bestellung von Herrn Dipl.-Ing. Günter Stückmann und auf eigenen 
Wunsch soll Herr Dipl.-Ing. Winfried Dingerdissen zum Vorsitzenden und gleichzeitig Herr Dipl.-
Ing. Günter Stückmann zum stellvertretenden Vorsitzenden bestellt werden. Die Bezirksregierung 
Detmold hat keine Einwendungen gegen diese amtsinternen Wechsel. 
 
 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
Moss 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 


